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Fortpflanzungshilfegesetzi Ergänzung der Stellungnahme 
der Österreichischen Ärztekammer vom 9. Oktober 1990. 

Die österreichische Ärztekammer erlaubt sich in Ergänzung Ihrer 

Stellungnahme vom 9. Oktober 1990 in der Beilage weitere Stellung

nahmen zu übersenden, die erst nach dem vom Bundesministerium 

für Justiz festgelegten Stellungnahmetermin eingelangt sind. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Beilagen 

Neumann 

Präsident 
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ÖSTERREICHISCHE GESELLSCHAFT FÜR IN VITRO FERTILISIERUNG 
UND ASSISTIERTE REPRODUKTION 

SEKTION DER ÖSTERREICH ISCHEN GESELLSCHAFT FÜR GYNÄKOLOGIE UND GEBURTSHILFE 

Sekretariat: IIUnlv -Frauenklinik 
SpItalgasse 23 
1090 Wien 

Herrn 
Dr. Rudolf W. HAIDL 
Ärztekammer f. Wien 
Sektion f. Fachärzte 

Weihburgg. 10-12 
1010 W i e  n 

Sehr geehrter Herr Doktor Haidl! 

Wien, den 1990 11 15 

Darf ich im Namen der Österreichischen Gesellschaft für In Vitro 

Fertilisierung und assistierte Reproduktion eine Stellungnahme zum 

Entwurf eines Fortpflanzungshilfegesetzes übersenden. 

Unsere Gesellschaft vertritt ca. 100 Fachleute auf dem Sektor der 

Reproduk tionsmediz in. Die gemeinsame Stellungnahme vertr i t t somi t 

die Mehrzahl der auf dem Gebiet der Reproduktionsmedizin tätigen 

Ärzte und soll somit vom Gesetzgeber bei der Erstellung des neuen 

Gesetzes berücksichtigt werden. 

Ich hoffe, daß auch die Ärztekammer die Interessen von Ärzten, 

aber auch von Patienten entsprechend vertreten wird. 

Anlage 
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StEUlungnalmte der Östarreichi.schen Gesellschüt für In-vitro
Fert.illsation und assistierte Reproduktion zmD. Entwarf eines 

Fortpflanzunqshilfeqesstzes 

Die Gesellschaft begrüßt grundsätzlich die Haltung des Gesetz 
gebers, die medizinisch assistierte Zeugung (neuen) rechtlichen 

Regelungen unterziehen zu wollen. Im einzelnen sind gegen den 

vorliegenden Entwu..rf zum FHG j edoch folgende Bedenken vorzu

tragen: 

1) Zu § 3 Ahs 1 und 2 E FHG: 

Der E geht von der Zulässigkeit der heterologen Ins�ation 

aus, verbietet aber die Lnr phänomenologisch völlig gleiche 

IVF mit Spendersamen. Dies erscheint uns als ein offenkundiger 

Verstoß geqen das Gleichhe.i tsqebot t weil Differenzierungen 

qetz:offen werden, die im qegenstänc:llichen Zusammenhanq ru.cht 

entscheidunqswesentlich sind.: Der gegenüber der in-vivo

Insemination erhöhte technische Aufwand der r:vF liegt auch bei 

homoloqer extrakorporaler Befruchtung vor, die § 3 E FHG zu

läßt. Ebenso aus Gleichheitsez:wä.gunqen ka.nn das Verbot der Ei-

und Embryospende nicht überzeugen. Einer Ausbeutung weib

licher Fruchtbarkeit kann im. zusammenhang mit der Eispende 

genauso beqeguet w-erden , w:ie im Zusammenhang mit der Samen

spende (vgl § �7 E FHG). Explantationen körpereigener Sub

stanzen zum Zweck der Heilung eines Orqanampfängers werden 

übrigens vom österreichischen Recht schon heute ganz a11ge

.nein anerkannt ('Vql § 120 Abs 2 ASVG, der von der Zulässig

keit der Transplantationscb..irurgie, ParadiglIla.: Nierenspende, 

auszugehen scheint). 

2) Zu § 5 Abs 1 E FHG: 

Die Meldepflicht auch homologer inseminationen ist überzogen, 

wenn man. bedenkt, daß es für wesentlich eingreifende.re ärzt

liche Ha ßnabmen, etwa den Schwangerschaftsabbruch, an einer 

solchen Meldepflicht bislang fehlt. 
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3) Zu § 5 �s 2 E FHG: 

Das Zulassunggverfahren müßte sicherstellen, daß an seiner 

Entscheidung auch Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburts

hilfe beteiligt sind, die selbst Methoden der assistierten 

Reproduktion betreiben. Auch scheint eille präzisere Umschrei

bung der Voraussetzungen, die eine nach § 5 Ahs 2 E FHG 

antrags teIlende Krankenanstalt zu erbringen hatr angemessen. 

4) Zu S 7 Abs 3 E FHG: 

Eine r wie in di.eser Bestimmung vorgesehen, rechtliche Beratung 

der WunschelteDl. durch Gericht bzw Notar s tellte, auch rechts

vergleichend betrachtet, eine völlige Novität dar und be

deutete einen ungerechtfertigten Vertrauens entzug gegenüber 

dem praktisch tätigen Reproduktionsmediziner. Wünschenswert 

wäre freilich eine eige."le juristische Schulung des jeweiligen 

Gynäkologen , die der Gesetzgeber verpflichtend vorschreiben 

könnte. 

5) Zu § 9 Ahs 1 E FHG: 

§ 9 Ahs 1 E FHG ordnet ein absolutes Verbot sog " ver

brauchender Forschung a.m. Embryo " an . Davon sollten jedoch 

Ausnahmen zumindest dann gemacht werden, wenn 
a) der Embryo nicht übertragen. werden kann (Tod, Erlcrankung, 

Weigerung der Mutter) 0 der 

b) e�e tlbertraqung des Embryos der Frau nicht zumutbar ist 

( zB Gefahr schwerer Schädigung der Frucht, Polyplodie , 
etc ) • 

Ein Forschungsverbot an unbefruchteten Eizellen und Samen

zellen ist energisch zuriickzuweisen, weil es die verfassungs

rechtlich garantierte ForschunqsfreLheit in ihrem Kernqehalt 

verletzt. 

6) Zu § 10 -E FHG: 

Es entspräche einem praktischen Bedürfnis, nicht die Zahl der 

zu befruchtenden Eizellen, sondel:n die Zahl der zu trans
ferierenden Embryonen gesetzlich festzulegen, da heute die 

Befxuchtungstauqlichkeit menschlicher Eizellen noch nicht 
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sicher abgeschätzt werden kann. In einem Behandlungszyklus 
-

unter Umständen "übriqgebliebene" Embryonen könnten der Frau, 

wenn man sie kryokonserviert, auch die sonst für einen 

weiteren Versuch erforderlichen invasiven Eingriffe ersparen. 

Zusätzlich würde eLn Abstellen auf die Anzahl der. zu trans

ferierenden Embryonen sicherstellen, daß der Frau auch Lmmer 

die für eine Schwangerschaft optimale Anzahl von Keimljngen 

übertragen werden könnte. 

7) Zu §§ 13 Ahs 2, 21 E FHG: 

Sowohl Regelungen in anderen Rechtsordnungen, als auch Erfah

rungen, insbesondere in Schweden, zeigen, daß grundsätzlich 

an der Anon�tät des Samen spenders festqehalten. werden 

sollte. Denn es scheint uns angemessener, eine - heute noch 

mögliche - Kontrolle über die Donorinsemination zu haben, als 

abstrakten Prinzipien (hier: dem Recht des Kindes, zu wissen, 

von wem es genetisch abstan1mt) das Wort zu reden. Wir treten 

aber grundsätzlich für eine Dokumentation des Samenspenders 

einr seine ��onynit�t sollte unserQS E-rachtens aber nur bei 

medizinischer IndLkation, als Folge einer gerichtlichen Ent

scheid1lD.g, gelüftet werden dürfen. 

8) Zu § 18 E FHG: 

Die zweijährige Maximaldauer der Kryokonservierunq ist jeden

falls ZU kurz bemessen. Geht man mit dem Entwu.:t:f davon aus, 

daß die eigentliche Gefahr überlanger Aufbewahrung von 

Embryonen von der Möqlichkei t eines 11 Generationensprunges " 

drohe, ist nicht einzusehen, wa.rcm die Tiefkühlkonsel:Vierunq 

n.icht bis zum ErlcSschen der natürlichen Fruchtbarkeit der 

Wux.3chmutter· andauern sollte. So gesehen sind zwei Jahre 

wi�lkürlich und praktisch in aller Regel zu kurz bemessen. 

��tsprechendes gilt für die Lagerung von menschichen Samen
�;ellen. 

9 )  Zu § 20 E FHG: 
Solange in Österreich für gesellschaftspolitisch wesentlich 

brisantere Eingriffe (Interruptio, KrebsbehandlWlg uva mehr) 
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keine Meldepflicht eingeführt w:ird, sprechen wir uns auch ent

schieden gegen S 20 E FHG aus. 

10) Zu S§ 2 2  - 25 E FHG: 

Der E ERG ordnet erhebliche Verwaltnngsstrafen für die Ver

letzung seiner Bestimmungen an .  Vor allem in Anbetracht des 

Umstandes, daß der Arzt schon heute wegen Vernachlässigung 

der dem Patienten geschuldeten Anfklärungspflicht und wegen 

Kunstfehlers sowohl ziv:U- als auch strafrechtlicher Haftung 

ausgesetzt ist, scheint Ull.S die Sinnhafti.gkeit des im E FHG 

aufscheinenden Sanktionskatalogs mehr als zweifelhaft und 

sollte nochmals überdacht werden. 

11) Zu Pkt 5 (S 22): 
Es ist zwar richtig , daß in der EG keine (supranationalen) 

Regelungen betreffend die Reproduktionsmedizin existieren, 
doch sollte an dieser Stelle an die vielfachen Bemühungen des 

Europarats erinnert werden, die (seit 1979) tendenziell eine 

wesentlich weniger restrLktive Behandlung der Methoden 

assistierter Zeugung befürworten. 

Der E merkt auf S 28 f zwar an, daß sich seine Verfasser auch 

lllit den einschlägigen enqlischen, schwedischen norwegischen 

und deutschen Regelungen betreffend die assistierte Repro

duktion beschäftigt haben, doch vermi Bt man im E Fl3:G ganz 

generell jene Liberalität, die etwa das spanische Gesetz vom 

22 •. 11.1988 auszeichnet. 
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